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Herrn 
████ ███ 
 
 
nur per E-Mail: 
███████████████████████ 
 
 
 
Ihr  Antrag  auf  Informationszugang  vom  7.  Dezember  2017  bei  der  Stadtverwaltung 
Potsdam 
- fragdenstaat #25608 
 
 
Sehr geehrter Herr ███, 
 
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 15. Dezember 2017. Sie baten uns, Ihr Bemühen um In-
formationszugang  gegenüber  der  Stadtverwaltung  Potsdam  zu  unterstützen.  Leider  können 
wir Ihrer Anfrage nicht eindeutig entnehmen, auf welches Dokument sich Ihr Einsichtsbegeh-
ren bezieht.  
 
1.  Die Antwort der Stadtverwaltung auf die kleine Anfrage 17/SVV/0885. 

Diese ist im Internetangebot der Stadtverwaltung Potsdam veröffentlicht. 
 
2. Die Antwort der Stadtverwaltung Potsdam auf die Bürgerbeschwerde. 
 
3. Die Bürgerbeschwerde an die Stadtverwaltung. 
 
Bitte teilen Sie uns für eine weitere Bearbeitung Ihres Vermittlungsgesuchs mit, welches der 
zuvor genannten Dokumente Sie mit Ihrem Antrag zur Einsicht begehren. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kiesel 
 

Datum:     18. Januar 2018 
 

Bearbeiter/in:   Frau Kiesel 
 

Telefon:    033203 356-68 
Telefax:    033203 356-49 
 

Geschäftszeichen: Kie/002/17/1153 
(bei Antwortschreiben bitte angeben) 
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